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Qualifikationsvoraussetzungen  in der LG 15 Bayern- Süd zur Teilnahme an der 
Bundessiegerprüfung – Agility im SV 

 
 
 
Qualifizieren können sich nur im Zuchtbuch des SV eingetragene Deutsche Schäferhunde, die mindestens  
in der Prüfungsstufe A2 stehen und in ihrer Leistungsklasse im Zeitraum seit der letztjährigen BSP und bis 
zum im aktuellen Jahr stattfindenden LG Bayern-Süd Cup  an drei VDH- geschützten  Turnieren  (davon 1 
mind. beim  SV ) die Bewertung „Vorzüglich“ erzielt haben.  ( Bei Aufstieg innerhalb der letzten 6 Wochen  
vor dem Bayern-Süd Cup kann im Einzelfall die Aufstiegsplatzierung mit berücksichtigt werden).  
  
 
Ferner ist die Teilnahme am Bayern-Süd Cup Pflicht.  
Erringt das Team am Tag des Bayern-Süd Cups  (in den Klassen A2 und A3) die Bewertung „V“ so wird  
diese Bewertung  als  Qualifikation mit anerkannt.  
 
Die vorgenannten Voraussetzungen müssen im Team erfüllt sein, d. h. der/die beim Bayern-Süd Cup 
startende Hundeführer/Hundeführerin muss mit dem vorgeführten  Hund die entsprechenden 
Vorqualifikationen erfüllt haben.  
 
Für alle Teams gilt: Hundeführer und Hundebesitzer müssen SV-Mitglied sein. Der Hundeführer  
muss seinen Wohnsitz in der LG Bayern-Süd haben oder als Mitglied einer OG in der LG Bayern- Süd 
angehören.  
 
Das Teilnehmerkontingent  richtet sich nach dem Kontingent aus dem Schutzhundebereich ( Ver- 
öffentlichung SV – Zeitung). Qualifizierte Teams der DJJM  ( Platzierungen 1-3 in den Klassen A2 und A3)  
rechnen auf das LG- Kontingent nicht an.  
 
Übersteigt die Bewerberzahl das verfügbare Kontingent, so werden vorzugsweise Teams der höchsten 
Leistungsklasse A3 berücksichtigt. Es bleibt schlussendlich jedoch dem LG – Vorstand überlassen, wie  
viele Teams er zur BSP meldet. 
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